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Editorial 

Mittelschicht und Wohlfahrtsstaat 

l n  den letzten Monaten hat die Pol itik ein Objekt wiederent­
deckt, dem in den fünfziger und sechziger Jahren die Sozial­
wissenschaften viel Aufmerksamkeit gewidmet hatten :  "die 
Mittelschicht"- in dem etwas altertüml ichen , aber offenbar im 
Alltag besser akzeptierten Sprachgebrauch als "Mittelstand" be­
zeichnet. Während d ie dazumals intensive wissenschaftl iche 
Diskussion über die Frage, ob sich die Sozialstruktur der west­
l ichen wohlhabenden Industrieländer von der "Klassengesell­
schaft" des 1 9. Jahrhunderts nach dem Zweiten Weltkrieg zur 
"n ivel l ierten Mittelklassegesel lschaft" gewandelt hat, seit län­
gerem abgeklungen ist, haben politische Diskussionen über d ie 
Vertei lungswirkungen von Reformen im Bereich der sozialen 
Sicherungssysteme und der Sozialstaatsfinanzierung, zuletzt 
besonders der Einkommensteuer, der Thematik neue Aktual ität 
verschafft. l n  Vorwahlzeiten ist es verständl ich, dass sich die 
politische Auseinandersetzung dabei auf tatsächliche oder ver­
meintliche Benachteil igungen und Bevorzugungen durch Steu­
ern und Beiträge konzentriert. Allerdings bewirkt dies eine be­
trächtl iche Verengung der Sicht, wenn man sich nur bewusst 
macht, dass bei einer Quote des öffentlichen Konsums am Brut­
toin landsprodukt von 1 8  Prozent und der Transfers von 23,5 
Prozent der Lebensstandard der Mittelschicht auch von der Aus­
gabenseite des öffentl ichen Sektors abhängt. 

"Mittelstand" oder "Mittelschicht"? 

Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem Sprachgebrauch von 
Alltag und Pol itik einerseits und jenem der Wissenschaft ande­
rerseits. Im Alltag ist der Begriff "Mittelstand" nach wie vor ge­
läufig und in letzter Zeit wieder vermehrt wahrzunehmen. Wis­
senschaftl ich gesehen (Soziologie und Sozialgeschichte) ist der 
Begriff "Stand" eindeutig mit der alteuropäischen Gesellschaft 
verbunden, in der die drei Stände Ädel ,  Klerus und städtisches 
Bürgertum durch rechtl iche Merkmale und Privi legien abge­
grenzt waren und in einem hierarchischen Verhältnis standen, 
wobei der Status grundsätzlich durch Abstammung erworben 
wurde. Diese Gesellschaftsstruktur löste sich im 1 9. Jahrhun-
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dert al lmähl ich auf, n icht zufäl l ig heißt es im Österreichischen 
Staatsgrundgesetz 1 91 8, das diese Epoche beendete, dass 
Vorrechte des Standes ausgeschlossen sind. Der Begriff "Mittel­
stand" ist noch vom 1 9. Jahrhundert her, stark mit "Selbststän­
digkeit" (der "Dritte Stand" der Gewerbetreibenden und Freien 
Berufe) verbunden, die damals den Großtei l  der wirtschaftl ich 
besser gestel lten Bevölkerung - im Vergleich zur "Arbeiter­
klasse" - ausmachten. Auch wenn heute die Selbstständigen 
als Einkommensgruppe zahlenmäßig nach wie vor bedeutend 
sind , entfällt auf Angestellte, Beamte und Facharbeiter der grö­
ßere Tei l .  Der Begriff "Stand" passt auf diese Gruppe am aller­
wenigsten, daher ist der in der Soziologie gängige Begriff "Mittel­
schicht" bei weitem vorzuziehen, weil er die überholten histori­
schen Konnotationen vermeidet. Wenn sich trotzdem der Be­
griff Mittelstand behauptet hat, so ist er jedenfal ls in diesem 
Sinn zu verstehen, der Klarheit halber sollte man aber von Mittel­
schicht sprechen. 

Wer gehört zur Mittelschicht? 

Abstrakt statistisch betrachtet müsste man das mittlere Ein­
kommensdrittel oder die zwei mittleren Quartile als Mittelschicht 
defin ieren. Meist wird dieser Begriff aber im Sinn von oberer 
Mittelschicht verstanden, als jene soziale Schicht zwischen dem 
Durchschnittseinkommen und "den Reichen" - so schwer d ie­
se auch abzugrenzen sein mögen. Um pragmatisch zu einer 
quantitativen Bestimmung des Begriffs zu gelangen ,  wird im 
Folgenden unter "Mittelschicht" jene Gruppe verstanden ,  d ie 
aus Personen mit  überdurchschnittl ichem Einkommen besteht, 
die damit aber noch n icht zur Spitze der Einkommenspyramide 
gehören. So gesehen lässt sich Mittelschicht als Einkommens­
bereich oberhalb des mittleren E inkommens (Median, rund 
2.000 € Brutto-Monatseinkommen 1 4-mal) definieren , wobei 
d ie Abgrenzung zu den n icht mehr zur Mittelschicht zu rech­
nenden "Reichen" beim Dreifachen dieses Wertes angesetzt 
werden kann.  Diese Gruppe umfasst etwa zwei Fünftel der voll­
zeitbeschäftigten Arbeitnehmerlnnen,  das sind etwa 1 Mi l l ion 
Personen, sowie etwa 80.000 Selbstständige. 

ln realitätsferner und völl ig irreführender Weise ist die in den 
letzten Jahren gestiegene Zahl von Gewerbeanmeldungen oft 
als "Unternehmensgründungsboom", als Renaissance des 
"Mittelstandes" bzw. der Selbstständigkeit bejubelt bzw. als wirk-
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sames Mittel zur Lösung des Arbeitsmarktproblems angeprie­
sen.  Dabei wird allerd ings übersehen, dass die Aufnahme ei­
ner selbstständigen Tätigkeit häufig nur der zweitbeste Ausweg 
aus der Arbeitslosigkeit nach Arbeitsplatzverlust ist, wobei von 
d iesem Phänomen durchaus auch viele Angehörige der Mittel­
schicht betroffen sind. Einkommensmäßig l iegen viele d ieser 
Selbstständigen mehr oder weniger deutlich unter dem Durch­
schnitt und sind daher nicht der Mittelschicht zuzurechnen. Ei­
ne Jubelstimmung ist hier ebenso wenig angebracht wie bei der 
Gründung von sog. " lch-AG's" in Deutschland , die den betrof­
fenen Arbeitslosen trotz massiver Subventionierung nur  eine 
sehr bescheidene Lebensgrundlage vermittelt. 

Zum weitaus überwiegenden Tei l  handelt es sich bei der im 
obigen Sinn definierten Mittelschicht um Menschen, die - so­
fern sie arbeiten können - durchaus in Wohlstand leben,  d ie 
aber n icht über ein Vermögen verfügen , das ihnen auch ohne 
Arbeit ein dauerhaftes E inkommen zur Erhaltung ihres Le­
bensstandards zu sichern vermag . Für  ihre E inkommenssi­
cherung im Alter sowie im Fal le von Krankheit, I nvalid ität oder 
Arbeitslosigkeit sind sie auf den Wohlfahrtsstaat angewiesen, 
um ihren Lebensstandard nicht rasch zu verl ieren. 

Es ist also n icht nur das Einkommen, das diese Gruppe defi­
niert, sondern vielmehr der enge Zusammenhang zwischen ih­
rer Arbeitsfähigkeit und ihrem Lebensstandard .  Solange sie ar­
beiten können, geht es ihnen und ihren Kindern gut, sobald sie 
ihren Arbeitsplatz oder ihre Arbeitsfähigkeit verlieren, sind sie 
massiv von sozialem Abstieg bedroht. Beiträge für die Erhal­
tung des Sozialsystems werden von d ieser Gruppe solange ak­
zeptiert, solange dieses System auch die Leistungen erbringt, 
die erwartet werden: ein Gesundheitssystem, das gute medizi­
nische Betreuung nicht nur bei entsprechenden Zusatzkosten 
bereitstellt, ein öffentliches Bi ldungssystem, das den Kindern 
eine gute Ausbildung bietet, eine Arbeitslosenversicherung, die 
den unmittelbaren Abstieg in die Armut bei Arbeitslosigkeit ver­
hindert, und nicht zuletzt eine funktionierende öffentliche Infra­
struktur. 

Unter dem politischen Gesichtspunkt kann man einen Groß­
tei l  d ieser sozialen Gruppe als Angehörige der "Mittelschicht 
mit sozialem Gewissen" sehen , die den Sozialstaat und seine 
Sicherungsfunktionen für die gesamte Bevölkerung nicht ne­
gieren. Man kann wohl davon ausgehen, dass sie Verständnis 
dafür haben, dass ein Sozialstaat solidarisch zu finanzieren ist, 
dass demnach ein gewisser Steuer- und Abgabenantei l  not-
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wendig ist, um gute Leistungen zu finanzieren. Wenn sie damit 
n icht Anhänger eines "schlanken Staates" sind , so erwarten 
sich d ie Angehörigen der M ittelsch icht vom Staat auch Leis­
tungen für ihre Beiträge und Steuern. Programme, die auf der 
einen Seite Entlastungen versprechen oder punktuell auch 
durchsetzen,  auf der anderen Seite aber neue Belastungen er­
finden, werden von dieser Gruppe als inkonsistent und unehr­
lich empfunden. 

Steigende soziale Risiken und Belastungen 
auch für die Mittelschicht 

Anhand ein iger I ndikatoren lässt sich zeigen, dass die Ver­
schlechterung der sozialen Lage und der Druck zu Einsparun­
gen bei den Leistungen der öffentlichen Hand in den letzten 
Jahren auch für die Mittelschicht konkret spürbar geworden ist: 

* Arbeitslosigkeit: Während die Bedrohung durch Verlust des 
Arbeitsplatzes bzw. durch Arbeitslosigkeit für die Mittelschicht 
früher gering war, ist sie in den letzten Jahren zunehmend von 
diesem sozialen Phänomen betroffen. Von den absoluten Zah­
len her gesehen ist die Arbeitslosigkeit bei den Absolventen von 
Pfl ichtschule und Lehre immer noch am höchsten.  Von den 
253.000 registrierten Arbeitslosen des Jahres 2005 ( im Jah­
resdurchschnitt) haben immer noch drei Viertel entweder Pflicht­
schule oder Lehre als höchsten Bi ldungsabschluss. Deutlich 
stärker aber hat sich in den letzten fünf Jahren die Arbeits­
marktsituation hauptsächl ich für Personen mit hohen Bi l­
dungsabschlüssen verschlechtert. Die Zahl der arbeitslosen 
Universitätsabsolventen betrug 9.400, jene von Absolventen der 
Höheren Schulen bereits mehr als 20.000. Im Vergleich zum 
Jahr 2000 ist die Zunahme um 87% bei Universitätsabsolven­
ten in den ausgewiesenen Daten des Arbeitsmarktservice 
durchaus dramatisch, dabei aber wahrscheinlich noch deutlich 
unterschätzt, da gerade bei d ieser Gruppe Meldungen häufig 
unterbleiben. Bei den Absolventen Höherer Schulen beträgt die 
Zunahme fast 50 Prozent. 

* Gesundheitswesen:  Noch ist die Qual ität des Österreichi­
schen Gesundheitswesens im internationalen Verg leich recht 
gut. Jede/r von uns weiß aber aus eigener Erfahrung, dass Be­
ziehungen, Kuvertmedizin etc. nicht Einzelfälle sind und es so 
- quasi über d ie H intertür - durchaus ein Auseinanderdriften 
der Qualität gibt. Der Anteil der privaten Finanzierung hat in den 
vergangenen 1 5  Jahren zugenommen. 1 990 wurden 73,5% der 
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Gesundheitsausgaben öffentlich finanziert, 2000 waren es nur 
mehr 69,7%. Dies l iegt vor allem an den steigenden Selbstbe­
halten. 

Etwa ein Drittel der Österreicherinnen hat eine Zusatzkran­
kenversicherung. Diese Zahl stagniert aber seit den neunziger 
Jahren. Für viele scheint somit die Leistung einer Sonderklas­
seversicherung (was ja zumeist versichert wird) e in Luxus zu 
sein, der in wirtschaftl ich schwächeren Zeiten nicht unbedingt 
Prio rität genießt. 

Erwähnenswert ist, dass die Prämien der privaten Kranken­
versicherer deutlich rascher wachsen als die Beiträge für die 
soziale Krankenversicherung. Die Prämienausfälle aufgrund der 
Rückgänge des Versichertenbestandes wurden also durch Prä­
mienerhöhungen so kompensiert, dass das Vo lumen der Prä­
mieneinnahmen wachsen konnte. 

Zum Gesundheitswesen gehört auch der Pflegebereich. Hier 
ist die Unterstützung durch die öffentliche Hand vergleichsweise 
sehr gering. Auch wenn das Finanzierungsvo lumen des Pfle­
gegelds und auch der ambulanten Leistungen insgesamt sehr 
hoch ist, reicht es für den einzelnen Fall meist bei weitem nicht 
aus, legale Pflegeleistungen zu kaufen. 

* Bildung: Eine Arbeiterkammerstudie aus dem Vorjahr hat 
gezeigt, dass die jeweil igen Anteile von Privatschu len und von 
Schülerlnnen, die Privatschulen besuchen, deutlich zunehmen. 
Im Schuljahr 2002/03 waren ca. 9% aller Schulen Privatschu­
len, gegenüber ca. 7% im Jahr 1 980, der Anteil der Schülerin­
nen stieg von 6,3% auf 8,3%. Im Pflichtschulbereich ist der An­
teil nicht so hoch wie beispielsweise im AHS-Bereich. Hier sind 
1 5,2% aller Schulen Privatschulen. Dies ist ein weiteres Indiz 
dafür; dass d iese Frage für die Mittelschicht hochinteressant ist. 
Anders gerechnet: Während in den vergangenen fünfzehn Jah­
ren der Anteil der öffentlichen Schulen zurückging, stieg jener 
der Privatschulen um ein Sechstel an. 

* Für real gleich hohe Einkommen hat d ie Steuerbelastung 
von 2000 bis 2005 mit einer Ausnahme ( 1 .500 €) für al le Ein­
kommensstufen zugenommen. Ein Vergleich d ieser beiden Jah­
re bietet sich deshalb an, wei l  jeweils eine Steuersenkung in  
Kraft getreten ist. D ie Mehrbelastung steigt ab einem mo nat­
lichen Einkommen von 1 .500 Euro ( im Jahr 2000, 1 4-mal) stark 
an und erreicht bei einem Einkommen von 5.000 Euro den höch­
sten Wert ( 1  ,6 Prozent). Bei den höchsten Einkommen fällt die 
Mehrbelastung wieder unter die 1 %-Grenze. Demnach ist die 
Steuerbelastung der M ittelschicht seit 2000 etwas stärker ge-
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stiegen als für die Einkommen unterhalb des Medians und auch 
stärker als die Belastung der sehr hohen Einkommen. 

Politische Schlussfolgerungen 
Einkommensbesteuerung 

Die letzte Steuerreform der Bundesregierung hat den Spiel­
raum für eine massive, politisch motivierte, klientelorientierte 
Senkung der Körperschaftsteuer vergeudet. Diese Entlastung 
kommt überwiegend den großen Kapitalgesellschaften zugute. 
Sie ist finanzkapital- und finanzmarktorientiert und bringt be­
schäftigungs- und wachstumspol itisch n ichts. Eine Korrektur 
dieser Politik muss daher bei der Entlastung der persönlichen 
Einkommen ansetzen, die gleichzeitig die Binnennachfrage stär­
ken und damit die Konjunktur beleben würde. 

Unter der pol itischen Parole "Entlastung des M ittelstandes" 
machen in letzter Zeit Vorschläge zur Senkung des Spitzsn­
steuersatzes in der Einkommensteuer die Runde. Begründet 
wird dies hauptsächlich mit der "Leistungsfeindlichkeit", den fal­
schen Anreizwirkungen von hohen Steuersätzen im Bereich der 
hohen Einkommen, manchmal auch mit dem Hinweis auf Steu­
ersenkungen in den östl ichen Nachbarländern. Abgesehen von 
der mangelnden empirischen Evidenz für die negative Anreiz­
wirkung ignoriert diese Forderung wesentliche Fakten.  

Zum einen ist die Progressivität der Einkommensteuer not­
wendig, um das gesamte Abgabensystem halbwegs proportio­
nal zu gestalten und nicht überhaupt regressiv zu machen. Nach 
einer Untersuchung des WIFO aus dem Jahr 1 998 (Vertei­
lungsstudie) wirkt das gesamte Abgabensystem auf die Haus­
haltseinkommen in etwa proportional ;  würde man die Progres­
sivität der Einkommensteuer eliminieren oder schwächen,  wür­
de das zur Regressivität des Abgabensystems führen,  da die 
Einkommensteuer die einzig verbliebene progressiv wirkende 
Abgabe von Gewicht ist. E in Steuersystem erhebt normaler­
weise den Anspruch, die Markteinkommen zugunsten finanziell 
Schwächerer zu korrigieren. Das ist vor allem in einer Zeit un­
gleicher werdender Markteinkommen von Bedeutung. Mit der 
Grenznutzentheorie lässt sich eine progressive Besteuerung 
prinzipiell begründen ; auf der anderen Seite gibt es bisher kei­
ne wohlfahrtstheoretische Begründung dafür, dass die schwä­
cheren Einkommen die stärkeren subventionieren sollen. 

ln d ieser Debatte muss man sich immer vor Augen führen,  
dass eine Absenkung des Spitzensteuersatzes von 50% (ab 
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50.870,- € Jahreseinkommen) auf z. B. 42% für Personen, die 
deutlich über diesem Schwellenwert verdienen , enorme Steu­
erersparnisse für den Einzelnen bringt. 

Wenn etwas Richtiges an der These sein so llte, dass ein ho­
her Steuersatz die Leistungsbereitschaft lähmt, dann muss man 
aber al le Abzüge vo m Lohn - also n icht nur die E inko mmen­
steuer - betrachten, also den Verlauf der Grenzabgabensätze 
inklusive der Sozialversicherungsbeiträge des Dienstnehmers. 

Es zeigt sich, dass n icht die Generaldirektoren die höchste 
Grenzabgabenbelastung haben, sondern Verdiener im Bereich 
der Mittelschicht Selbst Verdiener kleiner Einko mmen haben 
knapp nach dem Überschreiten des steuerlichen Existenzmi­
nimums mit rund 45 Prozent eine enorm hohe Belastung auf­
zuweisen. Der Spitzenwert der Grenzsteuerbelastung von fast 
50 Prozent wird bei den geho benen mittleren E inkommen im 
Bereich zwischen 2.  700 € und 3 .  700 € erreicht, resultierend 
aus der Kombinatio n von tarifmäßiger Einkommensteuer und 
Sozialversicherungsbeiträgen (bis zur Höchstbeitragsgrundla­
ge). Mit Erreichen der Höchstbeitragsgrundlage fäl lt die Belas­
tung ab, um dann wieder auf rund 43% anzusteigen. Der Grund, 
warum die tatsächl iche Belastung des Jahreseinkommens für 
Arbeitnehmer in diesem Bereich nicht 50% ist, liegt an der Steu­
erbegünstigung der Sonderzahlungen. Wenn von der Sache her 
ein Handlungsbedarf besteht, dann wohl darin, die Bocksprünge 
im Grenzabgabenverlauf zu glätten ,  und nicht den Spitzensatz 
noch weiter zu senken . 

I m  Vergleich zu den an Österreich angrenzenden Beitritts­
ländern zur EU ist eine Anpassung des Spitzensteuersatzes 
nicht notwendig, da diese Staaten Grenz- bzw. Durchschnitts­
belastungen für hohe Einkommen haben, d ie durchaus mit Ös­
terreich vergleichbar sind, wenn man alle relevanten Abgaben 
berücksichtigt. Ein wirkl icher Ausreißer ist nur die Slowakei mit 
der Steuerreform 2004. Ein Nachahmen dieses Vorbilds würde 
für Österreich ein Verlassen des wohlfahrtsstaatliehen Modells 
bedeuten und damit das Aufgeben eines wesentl ichen Vorteils, 
den Österreich hat. Die erweiterte Europäische Union  kann nur 
das Friedensmodell sein, das sie vorgibt zu sein, wenn Grund­
regeln des sozialen Ausgleichs, wie er in Europa üblich ist, be­
fo lgt werden. Tritt ein Staat an, um diese Regeln offensiv zu ver­
letzen und sich dadurch Wettbewerbsvorteile zu sichern, dann 
muss die Gemeinschaft darauf reagieren, wenn sie ihre Iden­
tität nicht verlieren wil l .  
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Eine wesentliche Anfo rderung an künftige Refo rmen auf der 
Einnahmenseite des öffentlichen Sektors ist die beschäftigungs­
und vertei lungspo litisch gebotene Entlastung des Fakto rs Ar­
beit. Im  Bereich der Sozialversicherung und beim Familien las­
tenausgleichsfo nds ist es notwendig, einen Tei l  der Finanzie­
rungslast vom Faktor Arbeit auf andere Einkunftsarten zu ver­
schieben (Selbstständigeneinkommen , Vermietung und Ver­
pachtung). Angesichts der im internationalen Vergleich extrem 
niedrigen Vermögensbesteuerung in Österreich ist anzustre­
ben ,  dass Vermögenserträge (Stiftungen, Gewinne der Kapi­
talgesellschaften) stärker zur Finanzierung der öffentlichen Leis­
tungen beitragen. 

Wohlfahrtsstaatliche Leistungen 

Für eine "Entlastung" der Mittelschichten in dem Sinn,  dass 
sie für ihre Steuern vom Staat Leistungen erhalten und sich da­
durch private Aufwendungen ersparen, sind daher breite und 
qualitativ hochwertige öffentliche Leistungen wesentlich . Ein 
System,  das die Eltern dazu zwingt, private Schulen für ihre 
Kinder zu finanzieren, weil öffentliche Schulen keine adäquate 
Ausbildung bieten, belastet die Mittelschichten wesentlich stär­
ker als eine etwas höhere Abgabenbelastung, d ie es ermög­
licht, ein gutes öffentliches Ausbildungssystem bereitzustellen. 
Ein System , das die Menschen zwingt, die Gesundheitsleis­
tungen privat zu finanzieren, ist wesentlich belastender für die 
Mittelschichten als etwas höhere Sozialversicherungsbeiträge, 
mit denen eine gute öffentliche Gesundheitsvorsorge bereitge­
stellt wird . 

Es muss daher deutl iche Verbesserungen im Bildungs- und 
Gesundheitswesen geben. Dies hätte positive Effekte in mehr­
facher H insicht: Gute öffentliche D ienstleistungen führen zur 
Zustimmung der Mittelschicht zum so l idarischen Wohlfahrts­
staat, generieren kurz- und mittelfristig aber auch die dringend 
notwendigen nachfrageseitigen Impulse für die Wirtschaft. Zu­
dem führen insbesondere Verbesserungen im Bildungswesen 
zu einer Verbesserung des Ausbildungsniveaus, damit zu bes­
seren PISA-Ergebnissen und zu einer besser für die zukünfti­
gen Herausforderungen gerüsteten Bevölkerung. Eine Wirt­
schaftpo litik, die für Vo l lbeschäftigung sorgt, ist deutlich wichti­
ger als eine Po l it ik, die um jeden Preis eine Entwertung vo n 
Geldvermögen verhindert. 

Angehörige der Mittelschicht fürchten vor allem den sozialen 
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Abstieg und lassen sich durch die Perspektive eines gesicher­
ten Lebensstandards für sich und intakter Aufstiegschancen für 
ihre Kinder motivieren. Sie fo lgen jenem po l itischen Ko nzept, 
das diese beiden Aspekte am besten berücksichtigt. Eine Wirt­
schafts- , Sozial- und Bi ldungspo l itik, die für ein gutes öffentli­
ches Leistungsangebot sorgt, kann sich auf die Akzeptanz ei­
nes großen Teils der Mittelschicht stützen, wenn die Mittelschicht 
n icht zunehmend vom Bezug dieser Leistungen ausgeschlos­
sen oder zu immer mehr Eigenbeiträgen durch Gebühren und 
Selbstbehalte verpfl ichtet wird. Die Steuern und Beiträge der 
Mittelschicht sind unentbehrlich für die Finanzierung eines Aus­
gabenvo lumens der öffentl ichen Hand, mit dem das Euro päi­
sche Sozialmodell finanziert werden kann. 

Wenn der Wohlfahrtsstaat weiterh in  eine moderate Umver­
teilungswirkung von oben nach unten haben so l l ,  so llte das Ver­
ständnis der Mittelschichten durch Ausschluss von Leistungen 
nicht aufs Spiel gesetzt werden. Deshalb ist die Paro le: "Sozi­
ale Leistungen des Staates nur für d ie, die sie wirklich brau­
chen", so gefährlich. Denn unter d iesem bei oberflächlicher Be­
trachtung so " sozial" kl i ngenden Vo rwand machen sich d ie 
hauptberuflichen Budgeteinsparer daran, das Euro päische So­
zialmodell abzumontieren. Wenn sie keine Leistungen mehr er­
halten, werden die Mittelschichten für Steuersenkungsverspre­
chungen empfänglicher. Dass Sozial leistungen als bloße "ser­
vices for the poor'' sehr schnell zu "poor services" degenerie­
ren, zeigt nicht nur das US-amerikanische Beispiel. Dieses zeigt 
auch, wie schwer es ist, po litische Mehrheiten für bei uns selbst­
verständl iche soziale Leistungen wie eine a l lgemeine Kran­
kenversicherung zu gewinnen. Die " private Vorso rge" ist eine 
Ergänzung, aber keine Alternative zum euro päischen Sozial­
staat. 
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